
 
Auf Empfehlung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses beschließt der Rat die 
von der Verwaltung vorgesehenen Maßnahmen zur Durchführung  einer 
Hundebestandsaufnahme in 2021 und Erhöhung der Hundesteuer in 2022 (statt in 2021).  


